
AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES

DES KANTONS SOLOTHLJRN

VOM 3. September. 1990 NR. 2915

BÜSSERACH: Baureglement / Genehmigung

Die Einwohnergemejnde Büsserach unterbreitet dem Regierungsrat

das von der Ortsplanungsgenehmigung ausgenommene (RRB Nr. 1745

vom 22. Mai 1990) und von der Gemeindeversaimulung am 18. Juni

1990 genehmigte Baureglement zur Genehmigung.

Formell wurde das Verfahren richtig durchgeführt.

Materiell sind keine Bemerkungen zu machen.

Es wird

beschlossen:

1. Das Baureglement der Einwohnergemeinde Büsserach wird geneh

migt.

2. Das bisherige Baureglement, welches mit RRB Nr. 3118 vom 27.

Oktober 1987 genehmigt wurde, wird vollständig aufgehoben.

Kostenrechnung EG Büsserach:

Genehmigungsgebühr: Fr. 150.-- (Kto. 2000-431.00)

Publjkatjonskosten: Fr. 23.-— (Kto. 2020—435.00)

Fr. 173.-- zahlbar innert 30 Tagen

(Staatskanzlei Nr. 275 ) ES

Der Staatsschrejber:



—2—

Bau—Departement (2) Bi/mb
int für Raumplanung (3) und 1 gen. Reglement (folgt später)

.Aintschreiberei Thierstein, Amthaus, 4226 Breitenbach
Finanzverwaltung/Debitorenbuchhaltung (2)
Ammannamt der EG, 4227 Büsserach mit 5 gen. Reglementen

(folgen später), Einzahlungsschein, (einschreiben)
Baukoinmission der EG, 4227 Büsserach
Planungskommission der EG, 4227 Büsserach
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